
 
 

NorCom Information Technology GmbH & Co. KGaA 
München 

 

WKN A12UP3 

ISIN DE000A12UP37 

 

Eindeutige Kennung des Ereignisses: NC5A082025HV 

 

Wir laden unsere Aktionäre zur ordentlichen Hauptversammlung ein, die 

 

am 29. August 2025, um 13:00 Uhr (MESZ), 

 

in den Räumen der NorCom Information Technology GmbH & Co. KGaA 

in der Gabelsbergerstraße 4, 4. Stock, 80333 München, 

 

stattfindet. 

 

 

Tagesordnung 

 

1. Anzeige der Geschäftsführung über den hälftigen Verlust des Grundkapitals nach 

§ 92 Abs. 1 AktG 

 

Der Hauptversammlung wird angezeigt, dass bei der Gesellschaft ein Verlust in Höhe 

von mehr als der Hälfte des Grundkapitals eingetreten ist. Zu diesem Punkt der 

Tagesordnung ist keine Beschlussfassung der Hauptversammlung vorgesehen, da er 

sich entsprechend der gesetzlichen Regelungen auf die Anzeige der Geschäftsführung 

über den Verlust der Hälfte des Grundkapitals gemäß § 92 Abs. 1 AktG beschränkt. 

 

2. Vorlage des jeweils vom Aufsichtsrat gebilligten Jahresabschlusses und 

Konzernabschlusses zum 31. Dezember 2024 der NorCom Information 

Technology GmbH & Co. KGaA, des zusammengefassten Lageberichts für die 

Gesellschaft und den Konzern für das Geschäftsjahr 2024 mit dem erläuternden 

Bericht zu den Angaben nach § 289a bzw. § 315a HGB sowie des Berichts des 

Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2024 sowie Beschlussfassung über die 

Feststellung des Jahresabschlusses der NorCom Information Technology GmbH 

& Co. KGaA zum 31. Dezember 2024 

 

Der Aufsichtsrat hat den von der persönlich haftenden Gesellschafterin aufgestellten 

Jahresabschluss und den Konzernabschluss gebilligt. Gemäß § 286 Abs. 1 AktG erfolgt 

die Feststellung des Jahresabschlusses durch die Hauptversammlung. Im Übrigen sind 



  

 

die vorgenannten Unterlagen der Hauptversammlung zugänglich zu machen, ohne dass 

es einer weiteren Beschlussfassung hierzu bedarf. 

 

Die persönlich haftende Gesellschafterin und der Aufsichtsrat schlagen vor, den 

Jahresabschluss der NorCom Information Technology GmbH & Co. KGaA zum  

31. Dezember 2024 in der vorgelegten Fassung, der einen Bilanzverlust in Höhe von 

EUR 4.861.868,- ausweist, festzustellen.  

 

Die zu TOP 2 vorgelegten Unterlagen stehen auf der Internetseite der Gesellschaft unter 

https://www.norcom.de/hauptversammlung zum Herunterladen zur Verfügung. 

 

3. Beschlussfassung über die Entlastung der persönlich haftenden Gesellschafterin 

für das Geschäftsjahr 2024 

 

Die persönlich haftende Gesellschafterin und der Aufsichtsrat schlagen vor, der 

persönlich haftenden Gesellschafterin für das Geschäftsjahr 2024 Entlastung zu erteilen. 

 

4. Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Aufsichtsrats für das 

Geschäftsjahr 2024 

 

Die persönlich haftende Gesellschafterin und der Aufsichtsrat schlagen vor, den 

Mitgliedern des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2024 Entlastung zu erteilen. 

 

5. Beschlussfassung über die Wahl des Abschlussprüfers für das Geschäftsjahr 

2025 

 

Der Aufsichtsrat schlägt vor, die 

 

NPP Niethammer, Posewang & Partner GmbH  

Wirtschaftsprüfungsgesellschaft /Steuerberatungsgesellschaft  

Johannes-Brahms-Platz 1, 20355 Hamburg, 

 

zum Abschlussprüfer und Konzernabschlussprüfer für das Geschäftsjahr 2025 zu 

wählen. 

 

 

6. Beschlussfassung über die Wahlen zum Aufsichtsrat 

 

Das Mitglied des Aufsichtsrats, Frau Beate Junker, hat mit Wirkung zum Ablauf des 

30. Juni 2025 ihr Amt niedergelegt. Mit Beschluss vom 16. Juni 2025 hat das 

Amtsgericht München – Registergericht – Herrn Dr. Johannes Fues als deren Nachfolger 

auf Antrag der persönlich haftenden Gesellschafterin gemäß § 104 Abs. 1 AktG bis zum 

Ablauf der nächsten Hauptversammlung zum Aufsichtsrat bestellt. Sein Amt endet also 

mit der Beendigung dieser Hauptversammlung.  

https://www.norcom.de/hauptversammlung


  

 

Die Bestellung des Mitglieds des Aufsichtsrats Dr. Johannes Liebl endet mit der 

Beendigung dieser Hauptversammlung.   

Der Aufsichtsrat setzt sich gemäß §§ 278 Abs. 3, 95 Satz 2, 96 Abs. 1, 101 Abs. 1 AktG 

i.V.m. § 10 Abs. 1 der Satzung der Gesellschaft aus drei Mitgliedern zusammen. Die 

Hauptversammlung ist an Wahlvorschläge nicht gebunden. 

Der Aufsichtsrat schlägt vor, 

 

a) Dr. Johannes Fues, Chief Financial Officer (CFO) der CENIT AG, München, 

 

und 

 

b) Dr. Johannes Liebl, Industrieberater und Herausgeber von 

Automobilzeitschriften, Moosburg 

 

mit Wirkung ab Beendigung dieser ordentlichen Hauptversammlung bis zur Beendigung 

der Hauptversammlung, die über die Entlastung des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 

2027 beschließt, im Wege der Einzelwahl in den Aufsichtsrat zu wählen. 

 

Der Wahlvorschlag berücksichtigt die vom Aufsichtsrat für seine Zusammensetzung 

beschlossenen Ziele und strebt die Ausfüllung des vom Aufsichtsrat erarbeiteten 

Kompetenzprofils für das Gesamtgremium an. Der Aufsichtsrat hat sich vergewissert, 

dass die Kandidaten den, für die Tätigkeit als Aufsichtsrat zu erwartenden Zeitaufwand 

aufbringen können. Der Kandidat Dr. Johannes Fues verfügt über Sachverstand auf dem 

Gebiet der Rechnungslegung. Alle Mitglieder sind, in ihrer Gesamtheit, mit dem Sektor, 

in dem die Gesellschaft tätig ist, vertraut. 

 

Dr. Johannes Liebl und Dr. Johannes Fues haben keine Mitgliedschaften in anderen 

gesetzlich zu bildenden Aufsichtsräten oder in vergleichbaren in- und ausländischen 

Kontrollgremien von Wirtschaftsunternehmen gemäß § 125 Absatz 1 Satz 5 AktG inne. 

Im Übrigen bestehen zwischen den Kandidaten und der Gesellschaft sowie sonstigen 

mit der Gesellschaft verbundenen Unternehmen, den Organen der Gesellschaft und 

direkt oder indirekt mit mehr als 10 % an der Gesellschaft beteiligten Aktionären nach 

Einschätzung des Aufsichtsrats keine persönlichen und geschäftlichen Beziehungen 

i.S.d. Abschnitt C, Kapitel III, Empfehlung C.13 des Deutschen Corporate Governance 

Kodex (in der Fassung vom 16. Dezember 2019). Nach weiterer Einschätzung des 

Aufsichtsrats sind Herr Dr. Liebl und Herr Dr. Fues unabhängig im Sinne der insoweit 

einschlägigen Empfehlungen des Deutschen Corporate Governance Kodex. 

Die Lebensläufe der zur Wahl vorgeschlagenen Kandidaten stehen im Internet unter 

 



  

 

unter https://www.norcom.de/hauptversammlung 

 

zur Verfügung. 

 

7. Beschlussfassung über die Billigung des Vergütungsberichts 

Nach der Änderung des AktG durch das Gesetz zur Umsetzung der zweiten 

Aktionärsrechterichtlinie (ARUG II) ist ein Vergütungsbericht gemäß § 162 AktG i. V. m.  

§ 278 Abs. 3 AktG von der persönlich haftenden Gesellschafterin und dem Aufsichtsrat zu 

erstellen und der Hauptversammlung gemäß § 120a Abs. 4 AktG i. V. m. § 278 Abs. 3 

AktG zur Billigung vorzulegen. Der Vergütungsbericht wurde gemäß § 162 Absatz 3 AktG 

i. V. m. § 278 Absatz 3 AktG durch den Abschlussprüfer dahingehend geprüft, ob die 

gesetzlich geforderten Angaben nach § 162 Abs. 1 und 2  

i. V. m. § 278 Abs. 3 AktG enthalten sind. Der Vermerk über die Prüfung des 

Vergütungsberichts ist dem Vergütungsbericht beigefügt. Der Prüfvermerk des 

Abschlussprüfers ist in dem Geschäftsbericht 2024 der Gesellschaft enthalten, der auf der 

Internetseite der Gesellschaft unter https://www.norcom.de/hauptversammlung 

veröffentlicht ist. 

Der Vergütungsbericht ist von der Einberufung der Hauptversammlung an über die 

Internetseite der Gesellschaft unter https://www.norcom.de/hauptversammlung 

zugänglich. Ferner wird der Vergütungsbericht dort auch während der Hauptversammlung 

zugänglich sein.  

Die persönlich haftende Gesellschafterin und der Aufsichtsrat schlagen vor, den nach  

§ 162 i. V. m. § 278 Abs. 3 AktG erstellten und geprüften Vergütungsbericht für das 

Geschäftsjahr 2024 zu billigen. 

 

8. Beschlussfassung über die Bestätigung des Vergütungssystems für die 

Geschäftsführer der persönlich haftenden Gesellschafterin 

Nach § 120a Absatz 1 AktG beschließt die Hauptversammlung einer börsennotierten 

Aktiengesellschaft mindestens alle vier Jahre sowie bei jeder wesentlichen Änderung über 

die Billigung des Systems zur Vergütung der Vorstandsmitglieder. Dabei ist ein das 

bestehende Vergütungssystem bestätigender Beschluss nach § 120a Abs. 1 Satz 4 AktG 

zulässig. Die NorCom Information Technology GmbH & Co. KGaA ist eine 

Kommanditgesellschaft auf Aktien und hat als solche keinen Vorstand. Stattdessen ist die 

NorCom Verwaltungs GmbH als persönlich haftende Gesellschafterin für die 

Geschäftsführung zuständig. Gegenstand der Vorlage an die Hauptversammlung der 

Gesellschaft ist somit das Vergütungssystem für die Geschäftsführer der persönlich 

haftenden Gesellschafterin. Daher wird der diesjährigen Hauptversammlung der 

Gesellschaft ein System zur Vergütung der Geschäftsführer der persönlich haftenden 

Gesellschafterin gemäß § 120a Absatz 1 AktG i. V. m. § 278 Absatz 3 AktG zur Billigung 

https://www.norcom.de/hauptversammlung
https://www.norcom.de/hauptversammlung


  

 

vorgelegt, das dem seit dem 18. Juni 2018 geltende System zur Vergütung der 

Geschäftsführer der persönlich haftenden Gesellschafterin entspricht. 

Rechtsformbedingt ist die Gesellschafterversammlung der NorCom Verwaltungs GmbH für 

die Entscheidung über die Vergütung der Geschäftsführer der NorCom Verwaltungs GmbH 

zuständig. Das vorgelegte Vergütungssystem wurde daher von dieser und nicht vom 

Aufsichtsrat der NorCom Information Technology GmbH & Co. KGaA entwickelt. Gemäß 

§ 120a Absatz 1 AktG i. V. m. § 278 Absatz 3 AktG ist zur Vorlage an die 

Hauptversammlung dennoch der Aufsichtsrat der NorCom Information Technology GmbH 

& Co. KGaA zuständig. 

Das derzeit der Vorstandsvergütung zugrundeliegende Vergütungssystem für die 

Geschäftsführer der persönlich haftenden Gesellschafterin wurde zuletzt durch die 

Hauptversammlung am 10. Dezember 2021 gebilligt. 

Der Aufsichtsrat hat das Vergütungssystem für die Geschäftsführer der persönlich 

haftenden Gesellschafterin überprüft und ist der Auffassung, dass die im bestehenden 

Vergütungssystem festgelegte Vergütung für die Geschäftsführer der persönlich haftenden 

Gesellschafterin mit Blick auf ihre Höhe und Ausgestaltung weiterhin im Interesse der 

Gesellschaft liegt und in einem angemessenen Verhältnis zu den Aufgaben sowie der Lage 

der Gesellschaft steht. Der Aufsichtsrat sieht somit keinen Anpassungsbedarf bei der 

bestehenden Vergütung und dem zugrundeliegenden Vergütungssystem für die 

Geschäftsführer der persönlich haftenden Gesellschafterin. 

Das Vergütungssystem für die Geschäftsführer der persönlich haftenden Gesellschafterin 

ist über die Internetseite der Gesellschaft unter https://www.norcom.de/hauptversammlung 

zugänglich und wird auch während der Hauptversammlung zugänglich sein. 

Der Aufsichtsrat schlägt vor zu beschließen: 

Das bestehende Vergütungssystem für die Geschäftsführer der persönlich haftenden 

Gesellschafterin wird bestätigt. 

 

9. Beschlussfassung über die Bestätigung der Vergütung der Aufsichtsratsmitglieder 

einschließlich des Vergütungssystems 

Gemäß § 113 Absatz 3 AktG ist bei börsennotierten Gesellschaften mindestens alle vier 

Jahre über die Vergütung der Aufsichtsratsmitglieder Beschluss zu fassen, wobei auch ein 

die bestehende Vergütung bestätigender Beschluss zulässig ist. Daher werden die 

Aufsichtsratsvergütung und das ihr zugrunde liegende Vergütungssystem der diesjährigen 

Hauptversammlung zur Beschlussfassung vorgelegt, wobei vorgeschlagen wird, die 

bestehende Aufsichtsratsvergütung und das ihr zugrunde liegende Vergütungssystem zu 

bestätigen. Die Vergütung der Aufsichtsratsmitglieder ist in § 13 der Satzung der NorCom 

Information Technology KGaA geregelt. Danach erhalten die Aufsichtsratsmitglieder eine 

https://www.norcom.de/hauptversammlung


  

 

feste jährliche Vergütung, deren Höhe im Einzelfall von den im Aufsichtsrat 

übernommenen Aufgaben wie Vorsitz, stellvertretender Vorsitz oder einfache 

Mitgliedschaft im Aufsichtsrat sowie einfache Mitgliedschaft oder Vorsitz in 

Aufsichtsratsausschüssen abhängt. Weiterhin erhalten die Aufsichtsratsmitglieder eine 

variable Vergütung, die von dem jährlich erzielten Betriebsergebnis (EBIT) des NorCom 

Konzerns abhängt. Bei unterjährigen Wechseln im Aufsichtsrat wird die Vergütung 

zeitanteilig bemessen. 

Die aktuell geltende Aufsichtsratsvergütung wurde am 13. Juni 2003 durch die 

Hauptversammlung der Gesellschaft beschlossen. Nach einer Überprüfung der derzeitigen 

Vergütungsregelung sehen die persönlich haftende Gesellschafterin und der Aufsichtsrat 

keine Veranlassung, der Hauptversammlung eine Anpassung vorzuschlagen. 

Das bestehende Vergütungssystem für die Mitglieder des Aufsichtsrats ist von der 

Einberufung der Hauptversammlung an und auch während der Hauptversammlung über 

die Internetseite der Gesellschaft unter https://www.norcom.de/hauptversammlung 

zugänglich. 

Die persönlich haftende Gesellschafterin und der Aufsichtsrat schlagen vor zu 

beschließen: 

Die bestehende Vergütung der Aufsichtsratsmitglieder gemäß § 13 der Satzung der 

NorCom Information Technology GmbH & Co. KGaA, einschließlich des ihr zugrunde 

liegenden Vergütungssystems, wird bestätigt. 

 
 

 

 

 

TEILNAHMEBEDINGUNGEN 

 

 

I.  Voraussetzung für die Teilnahme an der Hauptversammlung und die 

Ausübung des Stimmrechts 

 

Zur Teilnahme an der Hauptversammlung und zur Ausübung des Stimmrechts sind nach § 16 

der Satzung der Gesellschaft nur diejenigen Aktionäre berechtigt, die der Gesellschaft ihre 

Berechtigung zur Teilnahme an der Hauptversammlung und zur Ausübung des Stimmrechts 

nachgewiesen haben und die sich unter Vorlage eines Nachweises ihres Aktienbesitzes bis 

spätestens zum Ablauf (24.00 Uhr (MESZ)) des 22. August 2025 unter der folgenden Anschrift, 

Telefax-Nummer oder E-Mail-Adresse in Textform (§ 126b BGB) anmelden: 

 

NorCom Information Technology GmbH & Co. KGaA 

c/o Link Market Services GmbH 

https://www.norcom.de/hauptversammlung


  

 

Landshuter Allee 10 

80637 München 

Deutschland 

Telefax: +49 (0)89 889 690 633 

E-Mail: anmeldung@linkmarketservices.eu 

 

Als Nachweis der Berechtigung zur Teilnahme an der Hauptversammlung oder zur Ausübung 

des Stimmrechts reicht ein Nachweis des Anteilsbesitzes in Textform durch den 

Letztintermediär gemäß § 67c Abs. 3 AktG aus. Der Nachweis des Anteilsbesitzes hat sich auf 

den Geschäftsschluss des 22. Tages vor der Hauptversammlung, d. h. auf den 

Geschäftsschluss (24.00 Uhr (MESZ)) des 7. August 2025, („Nachweisstichtag“) zu beziehen.  

 

Nach Zugang der Anmeldung und des Nachweises ihres Anteilsbesitzes werden den 

teilnahmeberechtigten Aktionären Eintrittskarten für die Hauptversammlung übersandt. Wir 

bitten die Aktionäre, frühzeitig für die Anmeldung und die Übersendung ihres Nachweises des 

Anteilsbesitzes an die Gesellschaft unter vorgenannter Adresse Sorge zu tragen. Die 

Eintrittskarten sind lediglich organisatorische Hilfsmittel und keine Voraussetzung für die 

Teilnahme an der Hauptversammlung und die Ausübung des Stimmrechts. 

 

Im Verhältnis zur Gesellschaft gilt für die Teilnahme an der Hauptversammlung und die 

Ausübung des Stimmrechts als Aktionär nur, wer die vorgenannte Berechtigung erbracht hat. 

Die Berechtigung zur Teilnahme und der Umfang des Stimmrechts bemessen sich dabei 

ausschließlich nach dem Anteilsbesitz des Aktionärs zum Nachweisstichtag.  

 

Mit dem Nachweisstichtag geht keine Sperre für die Veräußerbarkeit des Anteilsbesitzes 

einher. Auch im Fall der (vollständigen oder teilweisen) Veräußerung des Anteilsbesitzes nach 

dem Nachweisstichtag ist für die Teilnahme und den Umfang des Stimmrechts ausschließlich 

der Anteilsbesitz des Aktionärs zum Nachweisstichtag maßgeblich; d. h. Veräußerungen von 

Aktien nach dem Nachweisstichtag haben keine Auswirkungen auf die Berechtigung zur 

Teilnahme und auf den Umfang des Stimmrechts. Entsprechendes gilt für Erwerbe und 

Zuerwerbe von Aktien nach dem Nachweisstichtag. Wer etwa zum Nachweisstichtag nicht 

Aktionär ist, aber noch vor der Hauptversammlung Aktien erwirbt, ist nicht teilnahme- und 

stimmberechtigt, es sei denn, man lässt sich bevollmächtigen oder zur Rechtsausübung 

ermächtigen. Der Nachweisstichtag hat auch keine Bedeutung für eine eventuelle 

Dividendenberechtigung. 

 

II. Stimmrechtsvertretung 

 

Der Aktionär kann sein Stimmrecht in der Hauptversammlung auch durch einen 

Bevollmächtigten, z. B. durch einen Intermediär (z.B. Kreditinstitut), einen Stimmrechtsberater, 

eine Aktionärsvereinigung oder eine andere Person seiner Wahl ausüben lassen. Auch im Fall 

einer Bevollmächtigung sind eine form- und fristgerechte Anmeldung und der Nachweis der 

Berechtigung zur Teilnahme an der Hauptversammlung und zur Ausübung des Stimmrechts 

nach den vorstehenden Bestimmungen erforderlich.  



  

 

 

Die Erteilung der Vollmacht, ihr Widerruf und der Nachweis gegenüber der Gesellschaft 

bedürfen der Textform (§ 126b BGB).  

 

Die Aktionäre, die einen Intermediär, eine Aktionärsvereinigung, einen Stimmrechtsberater 

oder eine andere Person oder Institution im Sinne von § 135 Abs. 8 AktG mit der 

Stimmrechtsausübung bevollmächtigen wollen, weisen wir darauf hin, dass in diesen Fällen 

die zu bevollmächtigende Institution oder Person möglicherweise eine besondere Form der 

Vollmacht verlangt, weil diese gemäß § 135 AktG die Vollmacht nachprüfbar festhalten muss. 

Wir bitten daher die Aktionäre, sich in diesem Fall mit dem zu Bevollmächtigenden über die 

Form der Vollmacht abzustimmen. 

 

Ein Formular, das für die Erteilung einer Vollmacht verwendet werden kann, befindet sich auf 

der Eintrittskarte, welche den Aktionären nach der oben beschriebenen form- und 

fristgerechten Anmeldung zugeschickt wird. Dieses steht auch unter 

https://www.norcom.de/hauptversammlung zum Herunterladen zur Verfügung. 

 

Der Nachweis der Bevollmächtigung kann am Tag der Hauptversammlung durch den 

Bevollmächtigten am Versammlungsort erbracht werden. Ferner kann der Nachweis der 

Bevollmächtigung der Gesellschaft an die nachstehende Adresse, Telefax-Nummer oder  

E-Mail-Adresse übermittelt werden: 

 

NorCom Information Technology GmbH & Co. KGaA 

c/o Link Market Services GmbH 

Landshuter Allee 10 

80637 München 

Deutschland 

Telefax: +49 (0)89 889 690 655 

E-Mail: norcom@linkmarketservices.eu 

 

Aktionäre können sich auch durch den von der Gesellschaft benannten 

weisungsgebundenen Stimmrechtsvertreter vertreten lassen. Auch im Fall einer 

Bevollmächtigung des Stimmrechtsvertreters sind eine fristgerechte Anmeldung und der 

Nachweis der Berechtigung zur Teilnahme an der Hauptversammlung und zur Ausübung des 

Stimmrechts erforderlich.  

 

Der Stimmrechtsvertreter ist verpflichtet, weisungsgemäß abzustimmen. Dem 

Stimmrechtsvertreter steht bei der Ausübung des Stimmrechts kein eigener 

Ermessensspielraum zu. Der Stimmrechtsvertreter der Gesellschaft nimmt keine 

Vollmachten zur Einlegung von Widersprüchen gegen Hauptversammlungsbeschlüsse, zur 

Ausübung des Rede- und Fragerechts oder zur Stellung von Anträgen entgegen. 

 

Ein Formular, das zur Vollmachts- und Weisungserteilung an den Stimmrechtsvertreter der 

Gesellschaft verwendet werden kann, erhalten die Aktionäre zusammen mit der 



  

 

Eintrittskarte, welche nach der oben beschriebenen form- und fristgerechten Anmeldung 

zugeschickt wird, und steht auch unter https://www.norcom.de/hauptversammlung zum 

Herunterladen zur Verfügung. 

 

Die Vollmacht mit den Weisungen an den Stimmrechtsvertreter der Gesellschaft und ihr 

Nachweis gegenüber der Gesellschaft sollen aus organisatorischen Gründen spätestens bis 

zum Ablauf des 28. August 2025 bei der vorstehenden Adresse, Telefax-Nummer oder E-

Mail-Adresse eingegangen sein. 

 

Darüber hinaus bieten wir form- und fristgerecht angemeldeten und in der 

Hauptversammlung erschienenen Aktionären, Aktionärsvertretern bzw. deren 

Bevollmächtigten an, den Stimmrechtsvertreter der Gesellschaft auch während der 

Hauptversammlung mit der weisungsgebundenen Ausübung des Stimmrechts zu 

bevollmächtigen. 

 

III. Angaben zu den Rechten der Aktionäre nach § 122 Abs. 2, § 126 Abs. 1, § 127,  

§ 131 Abs. 1 AktG 

 

a) Ergänzungsverlangen gemäß § 122 Abs. 2 AktG 

 

Aktionäre, deren Anteile zusammen den zwanzigsten Teil (5 %) des Grundkapitals oder den 

anteiligen Betrag von € 500.000,00 erreichen, können gemäß § 122 Abs. 2 AktG verlangen, 

dass Gegenstände auf die Tagesordnung gesetzt und bekannt gemacht werden. Jedem neuen 

Gegenstand muss eine Begründung oder eine Beschlussvorlage beiliegen. 

Ergänzungsverlangen müssen der Gesellschaft mindestens 30 Tage vor der Versammlung 

zugehen; der Tag des Zugangs und der Tag der Hauptversammlung sind dabei nicht 

mitzurechnen. Das Verlangen muss daher der persönlich haftenden Gesellschafterin der 

Gesellschaft spätestens bis zum 29. Juli 2025, 24:00 Uhr (MESZ), zugehen. Später 

zugegangene Ergänzungsverlangen werden nicht berücksichtigt. Das Verlangen ist schriftlich 

(§ 126 BGB) an die persönlich haftende Gesellschafterin der NorCom Information Technology 

GmbH & Co. KGaA unter folgender Adresse zu richten: 

 

Persönlich haftende Gesellschafterin der  

NorCom Information Technology GmbH & Co. KGaA 

c/o Link Market Services GmbH 

Landshuter Allee 10 

80637 München 

Deutschland 

 

Die Antragsteller haben nach § 122 Abs. 2 Satz 1 in Verbindung mit § 122 Abs. 1 Satz 3 AktG 

nachzuweisen, dass sie seit mindestens 90 Tagen vor dem Tag des Zugangs des Verlangens 

Inhaber der Aktien sind und dass sie die Aktien bis zur Entscheidung der persönlich haftenden 

Gesellschafterin über den Antrag halten. 

 



  

 

Bekannt zu machende Ergänzungen der Tagesordnung werden - soweit nicht bereits mit der 

Einberufung bekannt gemacht - unverzüglich nach Zugang des Verlangens im 

Bundesanzeiger bekannt gemacht und solchen Medien zur Veröffentlichung zugeleitet, bei 

denen davon ausgegangen werden kann, dass sie die Information in der gesamten 

Europäischen Union verbreiten. Sie werden außerdem unter der Internetadresse 

https://www.norcom.de/hauptversammlung bekannt gemacht und den Aktionären mitgeteilt. 

 

b) Gegenanträge und Wahlvorschläge gemäß § 126 Abs. 1, § 127 AktG 

 

Jeder Aktionär ist gemäß § 126 Abs. 1 AktG berechtigt, Gegenanträge zu den 

Beschlussvorschlägen zu den Tagesordnungspunkten zu übersenden. Sollen die 

Gegenanträge von der Gesellschaft zugänglich gemacht werden, sind sie spätestens 14 Tage 

vor der Versammlung, d.h. spätestens bis zum 14. August 2025, 24:00 Uhr (MESZ), an 

folgende Adresse, Telefax-Nummer oder E-Mail-Adresse zu richten: 

 

NorCom Information Technology GmbH & Co. KGaA 

c/o Link Market Services GmbH 

Landshuter Allee 10 

80637 München 

Deutschland 

Telefax: +49 (0)89 889 690 655 

E-Mail: antraege@linkmarketservices.eu 

 

Anderweitig adressierte Gegenanträge und Wahlvorschläge werden nicht zugänglich 

gemacht. 

 

Vorbehaltlich § 126 Abs. 2 und 3 AktG werden wir zugänglich zu machende Gegenanträge 

von Aktionären einschließlich des Namens des Aktionärs und einer etwaigen Begründung 

sowie etwaige Stellungnahmen der Verwaltung hierzu im Internet unter 

https://www.norcom.de/hauptversammlung veröffentlichen.  

 

Diese Regelungen gelten gemäß § 127 AktG für den Vorschlag eines Aktionärs zur Wahl von 

Abschlussprüfern und Aufsichtsräten sinngemäß. Zusätzlich zu den in § 126 Abs. 2 AktG 

genannten Gründen braucht die persönlich haftende Gesellschafterin einen Wahlvorschlag 

unter anderem auch dann nicht zugänglich zu machen, wenn der Vorschlag nicht Namen, 

ausgeübten Beruf und Wohnort des Kandidaten enthält.  

 

Gegenanträge und Wahlvorschläge sind nur dann gestellt, wenn sie während der 

Hauptversammlung mündlich gestellt werden. Das Recht eines jeden Aktionärs, während der 

Hauptversammlung Gegenanträge und Wahlvorschläge zu den verschiedenen 

Tagesordnungspunkten auch ohne vorherige und fristgerechte Übermittlung an die 

Gesellschaft zu stellen, bleibt unberührt. 

 

c) Auskunftsrecht gemäß § 131 Abs. 1 AktG 



  

 

 

In der Hauptversammlung kann jeder Aktionär oder Aktionärsvertreter von der persönlich 

haftenden Gesellschafterin Auskunft über Angelegenheiten der Gesellschaft, die rechtlichen 

und geschäftlichen Beziehungen der Gesellschaft zu verbundenen Unternehmen sowie die 

Lage des Konzerns und der in den Konzernabschluss einbezogenen Unternehmen verlangen, 

soweit die Auskunft zur sachgemäßen Beurteilung eines Gegenstands der Tagesordnung 

erforderlich ist und ein gesetzliches Auskunftsverweigerungsrecht nicht besteht. 

Auskunftsverlangen sind in der Hauptversammlung grundsätzlich mündlich im Rahmen der 

Aussprache zu stellen. Unter den in § 131 Abs. 3 AktG genannten Voraussetzungen darf die 

persönlich haftende Gesellschafterin die Auskunft verweigern.  

 

Nach § 16 Abs. 3 der Satzung der Gesellschaft kann der Versammlungsleiter das Frage- und 

Rederecht der Aktionäre zeitlich angemessen beschränken. Er ist insbesondere berechtigt, 

bereits zu Beginn der Hauptversammlung oder während ihres Verlaufs den zeitlichen Rahmen 

des Frage- und Rederechts für den gesamten Verlauf der Hauptversammlung, für einzelne 

Punkte der Tagesordnung und/oder einzelne Frage- und Redebeiträge angemessen 

festzusetzen  

 

Weitergehende Erläuterungen zu den Antragsrechten (§§ 122 Abs. 2, 126 Abs. 1, 127 Abs. 1 

AktG) und Auskunftsrechten (§ 131 Abs. 1 AktG) der Aktionäre können im Internet unter 

https://www.norcom.de/hauptversammlung eingesehen werden.  

 

IV. Hinweis auf die Internetseite der Gesellschaft 

 

Diese Einladung zur Hauptversammlung, die der Hauptversammlung zugänglich zu 

machenden Unterlagen und weitere Informationen im Zusammenhang mit der 

Hauptversammlung sind ab Einberufung der Hauptversammlung über die Internetseite 

https://www.norcom.de/hauptversammlung abrufbar. 

 

V. Gesamtzahl der Aktien und Stimmrechte im Zeitpunkt der Einberufung der 

Hauptversammlung 

 

Das Grundkapital der Gesellschaft ist eingeteilt in 2.129.723 Stückaktien mit ebenso vielen 

Stimmrechten. Es bestehen also 2.129.723 Stimmrechte. Die Gesellschaft hält zum Zeitpunkt 

der Einberufung 70.853 Stück eigene Aktien. Hieraus stehen ihr keine Stimmrechte zu. 

 

VI. Hinweis zum Datenschutz 

 

Die NorCom Information Technology GmbH & Co. KGaA verarbeitet als verantwortliche Stelle 

im Sinne von Art. 4 Nr. 7 Datenschutz-Grundverordnung („DS-GVO“) zur Vorbereitung und 

Durchführung ihrer Hauptversammlung personenbezogene Daten des Aktionärs sowie vom 

jeweiligen Aktionär ggf. benannten Aktionärsvertreters (z. B. Name und Vorname, Anschrift, 

E-Mail-Adresse, Aktienanzahl, Aktiengattung, Besitzart der Aktien) auf Grundlage der in 

Deutschland geltenden Datenschutzbestimmungen, um den Aktionären und 



  

 

Aktionärsvertretern die Ausübung ihrer Rechte im Rahmen der Hauptversammlung zu 

ermöglichen und einen rechtmäßigen und satzungsgemäßen Ablauf der Verhandlungen und 

Beschlüsse der Hauptversammlung sicherzustellen. Die NorCom Information Technology 

GmbH & Co. KGaA wird vertreten durch die persönlich haftende Gesellschafterin. Sie 

erreichen die NorCom Information Technology GmbH & Co. KGaA unter folgenden 

Kontaktmöglichkeiten: 

 

NorCom Information Technology GmbH & Co. KGaA 

Gabelsbergerstraße 4 

80333 München 

info@norcom.de 

089 / 93948-0 

 

Soweit diese personenbezogenen Daten nicht von den Aktionären und/oder etwaigen 

Aktionärsvertretern im Rahmen der Anmeldung zur Hauptversammlung angegeben wurden, 

übermittelt die ihr Depot führende Bank deren personenbezogenen Daten an die NorCom 

Information Technology GmbH & Co. KGaA. Die Verarbeitung der personenbezogenen Daten 

der Aktionäre und etwaiger Aktionärsvertreter erfolgt ausschließlich für die Abwicklung ihrer 

Teilnahme an der Hauptversammlung und auch insoweit nur in dem zur Erreichung dieses 

Zwecks zwingend erforderlichen Maße. 

 

Die Verarbeitung der personenbezogenen Daten der Aktionäre und etwaiger 

Aktionärsvertreter ist für deren Teilnahme an der Hauptversammlung zwingend erforderlich. 

Rechtsgrundlage für die Verarbeitung ist Art. 6 Abs. 1 lit. (c) DS-GVO. Die personenbezogenen 

Daten werden gespeichert, solange dies gesetzlich geboten ist oder die Gesellschaft ein 

berechtigtes Interesse an der Speicherung hat, etwa im Falle gerichtlicher oder 

außergerichtlicher Streitigkeiten aus Anlass der Hauptversammlung. Anschließend werden die 

personenbezogenen Daten gelöscht. 

 

Die Dienstleister der NorCom Information Technology GmbH & Co. KGaA, welche zum 

Zwecke der Ausrichtung der Hauptversammlung beauftragt werden, erhalten von der NorCom 

Information Technology GmbH & Co. KGaA nur solche personenbezogenen Daten, welche für 

die Ausführung der beauftragten Dienstleistung erforderlich sind und verarbeiten die Daten 

ausschließlich nach Weisung der NorCom Information Technology GmbH & Co. KGaA. Im 

Übrigen werden personenbezogene Daten im Rahmen der gesetzlichen Vorschriften den 

Aktionären und etwaigen Aktionärsvertretern zur Verfügung gestellt (z.B. Einsichtnahme in das 

Teilnehmerverzeichnis, vgl. § 129 Abs. 4 AktG). 

 

Hinsichtlich der Übermittlung personenbezogener Daten an Dritte im Rahmen einer 

Bekanntmachung von Aktionärsverlangen auf Ergänzung der Tagesordnung sowie von 

Gegenanträgen und Wahlvorschlägen von Aktionären wird auf die vorgenannten 

Erläuterungen verwiesen. 

 



  

 

Unter den gesetzlichen Voraussetzungen, deren Vorliegen im Einzelfall zu prüfen sind, haben 

Aktionäre und etwaige Aktionärsvertreter das Recht, Auskunft über ihre personenbezogenen 

Daten gemäß Art. 15 DS-GVO, Berichtigung ihrer personenbezogenen Daten gemäß Art. 16 

DS-GVO, Löschung ihrer personenbezogenen Daten gemäß Art. 17 DS-GVO, Einschränkung 

der Verarbeitung ihrer personenbezogenen Daten gemäß Art. 18 DS-GVO und Übertragung 

bestimmter personenbezogener Daten in einem strukturierten, gängigen und 

maschinenlesbaren Format auf sich oder einen von ihnen benannten Dritten (Recht auf 

Datenübertragbarkeit) gemäß Art. 20 DS-GVO zu verlangen. Unter den gesetzlichen 

Voraussetzungen, deren Vorliegen im Einzelfall zu prüfen ist, haben Aktionäre und etwaige 

Aktionärsvertreter auch das Recht, Widerspruch gegen die Verarbeitung Ihrer 

personenbezogenen Daten einzulegen. 

 

Diese Rechte können die Aktionäre und Aktionärsvertreter gegenüber der NorCom Information 

Technology GmbH & Co. KGaA unentgeltlich über eine der folgenden Kontaktmöglichkeiten 

geltend machen: 

 

NorCom Information Technology GmbH & Co. KGaA 

Gabelsbergerstraße 4 

80333 München 

info@norcom.de 

089 / 93948-0 

 

Zudem steht den Aktionären und Aktionärsvertretern gemäß Art. 77 DS-GVO ein 

Beschwerderecht bei der Datenschutzaufsichtsbehörde entweder des (Bundes-)Landes, in 

dem sie ihren Wohnsitz oder ständigen Aufenthaltsort haben, oder des Bundeslandes Bayern, 

in dem die NorCom Information Technology GmbH & Co. KGaA ihren Sitz hat, zu. 

 

Sie erreichen unseren betrieblichen Datenschutzbeauftragten unter: 

 

Proliance GmbH / www.datenschutzexperte.de 

Datenschutzbeauftragter 

Leopoldstr. 21 

80802 München 

datenschutzbeauftragter@datenschutzexperte.de 

 

München, im Juli 2025 

 

 

Die persönlich haftende Gesellschafterin 

 

  



  

 

 

Mindestinformationen nach § 125 Abs. 1 AktG i.V.m. § 125 Abs. 5 AktG, Artikel 4 Abs. 1 sowie 

Tabelle 3 Blöcke A bis C des Anhangs der Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212 

 

Art der Angabe Beschreibung 

A. Inhalt der Mitteilung 

1. Eindeutige Kennung des Ereignisses NC5A082025HV 

2. Art der Mitteilung Einladung zur Hauptversammlung 

[im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: NEWM] 

B. Angaben zum Emittenten 

1. ISIN  DE000A12UP37 

2. Name des Emittenten  NorCom Information Technology GmbH & Co. KGaA 

C. Angaben zur Hauptversammlung  

1. Datum der Hauptversammlung  29.08.2025 

[im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212:  

20250829] 

2. Uhrzeit der Hauptversammlung 13:00 Uhr (MESZ) 

[im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212:  

11:00 UTC] 

3. Art der Hauptversammlung  Ordentliche Hauptversammlung 

[im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: GMET] 

4. Ort der Hauptversammlung  NorCom Information Technology GmbH & Co. KGaA,  

Gabelsbergerstraße 4, 4. Stock, 80333 München, Deutschland 

5. Aufzeichnungsdatum  07.08.2025, 24:00 Uhr (MESZ) 

[im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212:  

20250807] 

6. Uniform Resource Locator (URL)  https://www.norcom.de/hauptversammlung 

 


